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1977 0426 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1977, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 ge­

ändert wird (30. Gehaltsgeseiz-Novelle) 

. Der Na:t>ioIlialra,t hat heschlosSlen: 

Artikel I . 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54, zuletzt 
geänderr durch das BUIlidesgesetz ßGBl. Nr. 2911 
1976, wir,dwle folgt geärudert: 

1. § 12 Ahs. 2 Z. 6 erhäLt foLgenideFassung: 

,,6. bei Beamuen, die.,in die Verw,enoongsgrup­
pen B, L 2 b, H 2 oder in eine der im § 12 a 
Abs. 2 Z. 2 und 3 angeführ.ten ,Blesoldungs­
oder Verwendrwng5gruppen aufgenommen 
werden, ,die Zeit Ides.,enfolg,reichen Studrums 
anemer höher,en Schule his ZIU dem Zeit­
puIlikt, <an dem der Beamue den Abschluß 
'diesler AusbiJ1dllIDga:uf Grund der schul­
r,echtLich,en VorschIliften frühestens hätte 
erreichen können; mögliche schulrechtliche 
Aumahmegerwhmigungen ",'ind nicht zu be­
rücks:ichtig,en. Als Zeitpun~t des mö,gli4Ien 
SchulaJbschltlJsses i,~t bei StJUdien, ,die mit 
dem Schuljah,r enden, de,r 30. Juni und 
bei Studien, die mit ,dem Ka!lenderjahr 
enden, ,der 31. Dezember aIlizunehmen;" 

2. Die Albs. 6 'UJIlid 7 des § i12 ernaLt>en foLg;ende 
FassuIlig: 

,,(6) Die im Albs. 2 Z. 1 angeführten Zeiten 
sind ä.m volLen ·Ausmaß vor,anZlÜ!letzen, wenn s,ie 
nach Erfüllung ,der gemein:s,amen Erfordernisse 
für die Erlangung von Dienstposten der Ver­
wendungsgruppe, inder rue Anstellung erfolgt, 
und in einer V,erweIlidung zrurückgelegt worden 
sind, die der Verwendung in der V:erwendungs­
gruppe, ,in der ,die Ans,tellung erfolgt, mindestens 
gleichwertig ist; soweit solche Zeiträume diesen 
Voraussetzungen nicht entsprechen, sind sie in 
dem Aoomaß voranzus,et:7Jen, in denn sie im Falle 
einer ÜberstelluIlig aus ,der ,ennspnecheIliden nied-

r.i:geren VerwenduIligsgruppe m die höhere Ver­
wendungsgruppe gemäß § 12 a. für die Vor­
rückuI1ga:nrechenhaT wänen. 

(7) Dve in Albs. 1 Lit. b, Ahs. 2 Z. 7 und 8 und 
Abs. 3 angeführten Zeiträume 5~nd ohne weiteTe 
Kürzung vOI1anzusetzen, w.enn sie n,ach der Er­
füllung ,der Ig:emeansamen E'ffordern~sse für .die 
Erlangung von Dienstpos,ten der Verwendungs­
gruppe, in der diJe AnstellUJng ,erfoLgt, zurück­
gelegt wonden sind. Soweit solche Zeiträume 
diJesen VOI1aussetzungen nicht entspI1echen,smd sie 
in ,dem Ausmaß voranzus'etzen, ~n ,dem sie bei der 
ÜbersteIlung <aus der der VOrlhiJ&l11Jg entsprechen­
den niedrigeren V,erwendung,s@ruppein die Ver­
wendungs,~n.ippe, in der.die Ans,tellung erfolgt, 
~emäß § 12 a für dieVor:rückung anrechenbar .. c, wanen. 

3. Dem § 12 wird angefügt: 

,,(10) Wird ein Beamter in eine der im 
Abs. 2 Z. 6 angeführten Verwendu<IlJgSigruppen 
oder in die V,erw,en,dungsgruppe W 1 übers:teHt, 
so ist iSein Vorrückungsstichtilg mit Wirkung 
vom Tag der Üherstel1ung <insoweit zu ve1"bes­
sern, <rls 'slich aus ,der Anwendung des Abs. 2 
Z. 6 bis 8 eine Verbesserung für seine neue Ver­
w,e11Jdungsg11Uppe ,ergiht. SoweiJt: sie !in Betracht 
kommen, Isind hiebei die Abs. 4, 5, 7U1Ilid 8 an­
z'UJwenden." . 

4. Nach § 12 lW~nd eingefügt: 

"Ü her ,s t IC ,lI u n g 

§ 12 a. (1) ühenstelLuIlig ist Idie'Emennung zum 
Beamten einer oocLe1"en B'es'Oldung's- oder Ver­
w.enoongsgmppe. 

(2) Für die Erm~tclung Ides ,in ,der neuen Be­
soLdungs- oder VerwendunglSgruppe gebührenden 
Gehaltes werden die nachstehenden B:esoldungs­
Ulnd Verw,end'llDJgSigmppen w,ie foLgt z,usammen-
gefaßt: .. 

L Verwendungsgru.ppen B, C, D, E, P 1 bis P 6; 
L 2 b, L 3, W 1 bis W 31i.ilI1Jd H 2 his H 4; 
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2. Verwendungsgruppen L 2 a; 

3. ~erwlendu11'gsgruppen A, L PA, L 1 und H 1, 
Beamt:e im l'ichterlichen Vorbereitungsdienst, 
RichtJer, staOlJosanwaJ!tschaf,tl.iche Beamte und 
Uni'VerSlitäts{Hochrschul)assistenten. 

(3) Wind ein Beamter aus einer Beso1dungs­
ader Verwendungs,gruppe Ü:n eine gleichwer,tige 
oder höher,e BesoJdlU'Iligs- oder Verwendungs­
gruppe derseihen Z~er des Abs. 2 übeI"stellt, 
so gebührt ihm ,die besoldungsrech.tliche Stellung, 
die sich auf Grund der _ VorI"Ückung oder Zeit­
vorrückung eI"geben wÜl'de, wenn er die in der 
Besoldungs- oder Ve!"Wlendungsgl"lUippe anrechen­
bare Gesamtldiemtzeit als Beamter der neuen 
Bes01dungs- oder V,erwen.dungsgr,uppe zurück­
gel~t hätte. Wuroe der Beamte gemäß § 33 
Abs. 3 vor dem Zeitpunkt der Zeitvorrückung 
in die Diensrtklasse III beföI"deI"t, so ,ist der Zeit­
l1aum, um ,den ,die Beförderung vor dem Zeit­
punkt ,der Zeitvorrückung lieg,t, der anrech,en­
bOlJren Gesamtdien~tzeit zUlJurechnen. 

(4) Wird ein Beamter aus einer Verwendungs­
gruppe in eine höhere Besoldungs- oder Ver­
wendungsgruppe einer anderen Ziffer des Abs. 2 
überstellt, so gebührt ihm die besoldungsrecht­
liche Stellung, die sich auf Grund der Vorrückung 
oder Zeitvorrückung ergeben würde, wenn er 
die in der bisherigen Verwendungsgruppe an­
rechenbare Gesamtdienstzeit in dem Ausmaß in 
der neuen Besoldungs- oder Verwendungs gruppe 
zurückgelegt hätte, um das diese Zeit die in der 
folgenden Tabelle angeführten Zeiträume über­
steigt: 

ÜbersteIlung 

I 
AusbHdung im Sinne der ge. Zeitraum 

von der in die meinsamen AnsteHungserfordernisse 
der Anlagen zum Gehaltsüber-

Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe 

leitungsgesetz 
Jahre 

gemäß Ab •. 2 z. 

1 2 2 

1 3 mit abgeschlossenem 4 
Hochschulstudium 

1 3 in den übrigen Fällen 6 

2 3 mit abgeschlossenem 2 
Hochschulstudium 

2 3 in -den übrigen Fällen 4 

Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden. 

(5) Erfüllt ein Beamter das im Abs. 4 ange­
führte Erfordernis des abgeschlossenen Hoch­
schulstudiums erst nach der übersteIlung in eine 
der im Abs. 2 Z. 3 angeführten Besoldungs­
oder Verwendungsgruppen, ist seine besoldungs­
rechtliche Stellung mit Wirkung vom Tag der 
Erfüllung dieses Erfordernisses entsprechend dem 
Abs. 4 neu festzusetzen. 

(6) Wird ein Beamter in eine niedrigere Ver­
wendungsgruppe . überstellt, so gebührt ihm die 
besoldungsrechtliche Stellung, die sich auf Grund 
der Vorrückung oder Zeitvorrückung ergeben 
hätte, wenn er die in der bisherigen Besoldungs­
oder, Verwendungsgruppe anrechenbareGesamt­
dienstzeit als Beamter der niedrigeren Verwen­
dungsgruppe zurückgelegt hätte. Abs. 3 letzter 
Satz ist anzuwenden. 

(7) Ist ein Beamter in eine höhere Besoldungs­
oder Verwendungsgruppe überstellt worden und 
wird er nachher in eine niedrigere Verwendungs­
gruppe überstellt, so ist er so zu behandeln, als 
ob er bis zur überstellung in die niedrigere Ver­
wendungsgruppe in der Verwendungsgruppe ge­
blieben wäre, aus der er in die höhere Besol­
dungs- oder Verwendungsgruppe überstellt wor­
den ist. 

(8) Bei überstellungen nach den Abs. 3; 4, 6 
und 7 und bei einer Knderung der besoldungs­
rechtlichen Stellung nach Abs. 5 ist die in der 
höchsten Gehaltsstufe einer Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe oder einer Dienstklasse, aus 
der eine Zeitvorrückung nicht mehr vorgesehen 
ist, verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier 
Jahren für die Vorrückung und den Anfall der 
Dienstalterszulage zu berücksichtigen. Die §§ 8 
bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. 

(9) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Be­
soldungs- oder Verwendungsgruppe niedriger als 
der Gehalt, der dem Beamten jeweils in seiner 
bisherigen Besoldungs- oder Verwendungsgruppe 
zukommen würde, so gebührt dem Beamten eine 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen­
bare Ergänzungszulage auf diesen Gehalt. Ist 
jedoch der Gehalt, den der Beamte bei einer 
überstellung in eine niedrigere Verwendungs-' 
gruppe erhält, niedriger als der bisherige Gehalt, 
so gebührt dem Beamten abweichend vom 
ersten Satz eine nach Maßgabe des Erreichens 
eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die 
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Er­
gänzungszulage auf den bisherigen Gehalt. Für 
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Zulagen - ausgenommen die Verwendungs­
zulage - sind bei der Ermittlung der Ergän­
zungszulage dem Gehalt zuzurechnen." 

5. Die Abs. 3 und 4 des § 13 erhalten folgende 
Fassung: 

,,(3) Die Bezüge entfallen 

1. für die Dauer eines Karenzurlaubes; 

2. wenn der Beamte eigenmächtig länger als 
drei Tage dem Dienst fernbleibt, ohne einen 
ausreichenden Entschuldigungsgrund nachzu­
weisen, für die Ges~mtdauer der ungerecht­
fertigten Abwesenheit vom Dienst. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 ist für jeden 
Kalendertag vom ersten Tag der ungerechtfertig­
ten Abwesenheit bzw; des Karenzurlaubes bis 
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zum Tag des Wiederantrittes . des Dienstes ein 
Dreißigstel des Monatsbezuges ·abzuziehen. Um­
faßt ein solcher Fall einen ganzen Kalendermonat, 
entfällt für den betreffenden Monat der An­
spruch . auf . Monatsbezug. Bereits ausbezahlte, 
nicht gebührende Bezüge sind hereinzubringen." 

6. Im § 20 e Abs. 2 Z. 5 wird das Wort 
"Hochschulassistent" . durch das Wort "Universi­
täts(Hochschul)assistent" ersetzt. 

. 7. § 31 erhält folgende Fassung: 

,;E r r e ie h u ng ein e s h ö her e n 
Gehaltes 

§ 31. Der Beamte der AllgemC;!inen Verwal-
tung erreicht einen höheren Gehalt durch 

Vorrückung (§§ 8 bis 11); 
Zeitvorrückung (§ 32), 
Beförderung (§ 33), 
Qberstellung' in eine höhere Verwendungs­

gruppe (§. 12 a Abs. 1 bis 4 und § 34) und 
Neufestsetzung der besoldungsrechtlichen Stel­

lung (§ 12 a Abs. 5)." 

.8.§ 34 erhält folgende Fassung: 

"übersteilung 

§ 34. (1) Wird ein Beamter der Dienstklasse IV 
oder einer höheren Dienstklassein eine gleich­
wertige oder höhere Verwendungsgruppe über­
stellt und hat er in der bisherigen Verwendungs­
gruppe bereits eine in seiner Dienstklasse auch 
für. 'die neue Verwendungsgruppe vorgesehene 
Gehaltsstufe erreicht, so ändern sich abweichend 
vom § lZa Abs. 3 und 4 die Gehaltsstufe und 
der näChste Vorrückungstermin nicht. Dem 
Beamten gebührt jedoch mindestens die besol­
dungsrechtliche Stellung, die sich ergeben würde, 
wenn er die in der bisherigen Verwendungs­
gruppe für die Vorrückung berücksichtigte Ge­
samtdiC;!nstzeit in dem Ausmaß als Beamter der 
höheren Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, 
das sich bei sinngemäßer Anwendung des § 12 a 
Abi. 3 beziehungsweise 4 ergeben würde. Wurde 
der Beamte gemäß § 33 Abs. 3 vor dem Zeit­
punkt, der Zei~vorrückung in die Dienstklasse III 
befördert, so ist der Zeitraum, um den die Be­
forderung. vor dem Zeitpunkt der Zeitvor­
rückung liegt,:der für die Vorrückung berücksich­
tigten Gesamtdienstzeit zuzurechnen. 

. (2) Bei der überstellung . eines·. Beamten der 
Verwendungsgruppe C in eine höhere Besol­
dungs- oder·. Verwendungsgruppe bleibt die 
hnde~ung der besoldungsrechtlichen Stellung 
außer Betracht, die gemäß § 33 Abs. 8 eingetreten 
ist. . 

. bFWird. ~inBeamter 'einer anderen. Besol­
dungsgruppezum Beamt~n der Allgemeinen Ver­
waltung. ernannt,SO kann er auch in eine:höhere 
al~ die. für. die neue Verwendungs gruppe des 

Beamten vorgesehene niedrigste Dienstkla~se er­
nannt werden. überdies kann' vom zuständigen 
Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bun­
deskanzler eine höhere als . die niedrigste in dieser 
Dienstkhsse für die neue Verwendungsgruppe 
des Beamten' vorgesehene 'Gehaltsstufe zuerkannt 
werden. Auf die bisherige Stellung und die 
künftige Verwendung ist dabei- Bedacht zu 
. nehmen. 

(4) Ist bei einer übersteIlung nach § 12 a 
Abs. 6 oder 7 die bish~rige Dienstklasse . des 
Beamten in der neuen Verwendungsgruppe nicht 
mehr durch Zeitvorruckung erreichbar, so ge~ 
bühren dem Beamten die höchste Gehaltsstufe 
der Dienstklasse, die in der niedrigeren Verwen­
dungsgruppe noch durch Zeitvorrückung erreich­
bar ist, und die entsprechende Dienstalters­
zulage." . 

9. Die §§ 35 bis 37 werden aufgehoben. 

10. Im §40 Abs. 5 wird die Zitierung ,,§§ 33 
bis 37" durch die Zitierung ,,§§ 33 und 34'~ 
ersetzt. 

11. § 46erhältfolgende Fassung: 

,,§ 46. (1) Wird ein Beamter einer anderen 
Besoldungsgruppe zum Richter ernannt, so rich­
ten sich seine Gehaltsstufe und sein allfälliger 
Anspruch auf eine Dienstalterszulage abweichend 
vom § 12 a nach der Zeit, die für die Von:ückung 
oder für die Zeitvorrückung maßgebend war, 
und zwar, wenn der· Beamte aus .einer Besol-' 
dungs- oder Verwendungsgruppe, für die volle 
Hochschulbildung vorgeschrieben ist" überstellt 
wurde, in dem . vier Jahre übersteigenden Aus­
maß, wenn der Beamte aus einer sonstigen Ver­
wendungsgruppe überstellt wurde, in dem acht 
Jahre übersteig~nden Ausmaß. 

(2) Im Falle einer übersteIlung nach Abs. 1 
kann der Richter auch in eine höhere als die 
Standesgruppe 1 ernannt werden. überdies kann 
vom zuständigen Bundesminister im Einver:.. 
nehmen mit dem Bundeskanzler eine 'höhere als 
die niedrigste in dieser Standesgruppe vorgesehene 
Dienstzulagenstufe zuerkannt werden. Hiebei ist 
auf die bisherige Stellung und die künftige Ver­
wendung des Richters Bedacht zunehmen." 

12. In der Tabelle Zum § 48 Abs. 1 werden 

a) das Wort "Hochschulassistenten" d~rch den 
Ausdruck "Universitäts(Hochschul)assistenten", 

b) der Ausdruck. "ao. Hochschulprofessoren" 
dur.ch den Ausdruck "ao. Universitäts(Hochschul)­
professoren" und 

c) der Ausdruck ,,0. Hochschulprofessoren" 
durch den Ausdruck ,,0. Universitäts(Hochschul)-
professoren "ersetzt. . . 

13. Die Abs. 3 bis 8 des § 48 erhalten folgende 
Fassung: . 

2 
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,,(3) Einem außerordentlichen Hochschulprofes­
sor gebührt bei seiner Ernennung die Gehalts­
stufe und, der V orrückungstermin, die sich er­
geben, wenn er die Zeit, in der er als Hochschul­
dozent an einer österreimismen Homsmule tat­
sämlimvorgetragen hat, bis zum Ausmaß von 
zehn Jahren als außerordentlimer Homschul-
professor zurückgelegt hätte. ' 

(4) Wird ein Universitätsassistent zum außer­
ordentlichen Universitätsprofessor ernannt, so 
gebührt ihm die Gehaltsstufe und der Vor­
rückungstermin, diesim ergeben würden, wenn 
er die Zeit, die für die Erreimung se~ner bis­
herigen Gehaltsstufe notwendig war, in dem 
acht Jahre übersteigenden Ausmaß als außer­
ordentlicher Universitätsprofessor zurückgelegt 
hätte. 

(5) Bei einer Ernennung zum außerordent­
limen Universitätsprofessor gebührt dem Beam­
ten, der vorher nimt Universitäts assistent war, 
die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, 
die sim ergeben würden, wenn er zum Urii­
versitätsassistenten ernannt und zum außer­
ordentlichen Universitätsprofessor überstellt wor­
den wäre. 

(6) Wird ein außerordentlicher Universitäts­
(Hochschul)professor zum ordentlichen Universi­
täts(Homsd1ul)professor ernannt, so gebührt ihm 
die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, 
die sim ergeben würden, wenn er die Zeit, die 
für die Erreimung seiner bisherigen Gehaltsstufe 
notwendig war, in dem zwölf Jahre übersteigen­
den Ausmaß als ordentlicher Universitäts(Hoch­
smul)professor zurückgelegt hätte. Die in der 
,hömsten Gehaltsstufe der_außerordentlichen Uni­
versitäts(Homschul)professoren verbrachte Zeit 
i,st ,bi~zum Ausmaß von vier Jahren anzu­
redInen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind 
sinrigemäß anzuwenden. 

'(7). Die ,Bestimmungen ,des § 12 sind auf Uni­
versi,täj;~0Homsmul)prof,essoren nicht ,anzuwen­
den; diese Bestimmungen sind jedom bei 
Universitäts(Hochsmul)professoren, die aus einem 
anderen Dienstverhältnis als Bundesbeamter zum 
Univ.ersitäts(Homschul)professor überstellt wur­
den,hinsichtlim der F,estsetzung der hesoldungs­
rechtlimen Stellung im früheren Dienstverhältnis 
anzuwenden. 

(8) Auf Universitäts(Hochschul)assistenten sind 
§ 30 a Abs. 1 Z. 2, § 30 a Abs. 2 erster und letz­
ter Satz (soweit sie § 30 a Abs. 1 Z~ 2 betr:effen) 
und § 30 a Abs. 4 Isinngemäß anzuwenden." 

',14; Die §§ 49 his 51 erhalten folgende Fassung: 

"V 0 r r ü c k u n g 

§ 49. Ein Un-iversitäts(Hochsmul)assisterut, der 
die Lehrhefugnis als Universitätsdozent oder eine 
gleichzuhaillende -künstlerische oder praktische 
Eignung nicht besitzt, kann nur innerhalb der 

ersten zwölf Jahre seiner Dienstzeit vO,rrücken. 
Di,e Ze~teiner nach dieser Bestimmung eingetre­
tenen Hemmung der Vorrückung ist mit Wir­
kung von dem Tag anzurechnen, ·an dem der Uni~ 
versitäts(Hochschul)assistent die Lehrbefugnis er­
wirbt. 

Die n s tal t e r s z u lag e 

§ 50. (1) Dem Hochschullehrer, der als Hom~ 
schullehrer des Dienststandes , vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbramt hat, gebührt eine 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-
bar,e Diens,talterszu},age. . 

(2) Die Dienstalterszulage beträg,t für ordent­
liche Universitä-ts(Hochsmul)professoren 3 607 S, 
für außerordentliche Universitäts(Homsmul)pro­
fessoren und für UniversLtäts{Homsmul)assisten­
ten 1802 S. 

(3) Hat der UßJtversitäts(Homsmul)professor 
im Zeitpunkt der Emeritierung mindestens zwei 
Jahre in ,der höchsten Gehaltsstufe verbracht, so 
gebührt ihm d'ieDienstalterszulage mk diesem 
Zeitpunk.t im halben Ausmaß. ' 

(4) In ,den Fällen der Atbs. 1 und 3 sind d~ 
Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sinngemäßanzu­
wenden. 

Kollegieng,eld ,an Universi,t'äten 

§ 51. (1) Ordentlimen undaußerordentlimen 
Univers,itätsprof.essoren sowie Universitätsassi­
stienten, ,die zur verantwortlimen Mitarbeit bei 
Lehrv,eran'staltungen her:angezogen werden (§ 5 
Abs. 2 des Hochschulassistentengesetzes, BGBl. 
Nr. 215/1962), gebührt für jedes Semes,ter, in dem 
sie Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine 
Kollegiengeldabgeltung nach den folgenden Be-
stimmungen. ' 

(2) Die KoHeg~engeldahgeI.tung für die '1m 

Abs. 1 angeführten Universitätsprofessoren be­
steht ,aus einem Grundbetrag und Zuschlä.g,en. ' 

a) Der Grundbetrag gebührt -in voller Höhe 
nach einer tatsächlichen Lehrtätigkeit von 
wenigstens sechs Wochenstunden im Se­
mester und beträgt ab 1. Oktober 1973 
12 000 S, im Semester. Die Kollegiengeld­
ab geltung erhöht sich jeweils mit L Ok­
tober ,des folgenden J.ahres um den Hun­
dertsatz, um den der, Gehalt eines Beamten 
der Allgemeinen Verwa1tung der Gehalts­
stufe 2 ,der Dienstklasse V einschließlim 
einer allfälligen Teuerungsz'ulage in dem 
dem jeweiligen 1. Oktober vor,angegan­
geru'en J,ahr ansteigt. 

b) Zum Grundbetrag kommt ein Zuschiag von 
25 v. H., sofern der Universitätsprofessor 
im Rahmen der Lehrtätigk.eit ,von sechs 
Wochenstunden ,im Semester wenigstens 
zwei Wochenstunden für Seminare; Pri-
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vatlSSlma, KO'nversatO'iien oder für DO'k­
tO'randen bestimmte Sp~ialvO'rlesungen auf­
gewendet hat. 

e) Zum Gruridbetrag kO'mmt e~rt weiter:er Zu­
schLag vO'n 25 v. H., sO'fernder Universit:its­
prO'fessO'r im Rahmen seiner Lehrbefugnis 
wenigstens acht WO'chenstunden ahgehalten 
hat und davO'n wenigstens vier Stunden auf 
Seminare, Privatissima, KO'nver"atO'r,ien O'der 
für ,DoktO'randen bestimmte SpezialvO'r­
lesungen ,enllfallensind. 

d) Zum Grundbetrag kO'mmt ein Zuschlag 
vO'n 25 v. H., safem der UniversitätsprO'­
fessO'r im R'ahmen seiner Lehrhefugnis we­
nigstens zehn WO'chenstunden abgehalten 
hat und davon wenig"tens vier WO'chen­
stunden auf Seminare, übungen, Arbeits­
gemeinschaften, Repetitorien, Konversa­
torien oder für DO'ktoranden bestimmte 
Spezialvorlesungen endallen sind. Uegen 
auch die VO'raussetzungen der.lit. b O'der e 
vor, sO' gebuhren die Zuschläge nach lit. b 
oder e zusätzlich zum Zuschlag nach Iit. d. 

(3) Lehrver,anstaltungen, die der Universitäts­
professor gemeinsam mit einem an,deren Univer­
sit:itslehrer (§ 23 Ab<>. 1 ,des Universitäts-Organi­
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 258/1975) abhält, sind 
aufdie im Abs. 2 genannte Zahl-der Woch-enstun­
den anteilsmäßig anzureChnen. 

(4) Lehrveranstaltungen, die -der Universitäts­
professO'r gemeinsam mit verantwortlich .tätig,en 
Universitätsassistenten (V.ertr.agsassistenten) oder 
mit ,an-deren verantwortlich t:itigen, wissenschalft­
lichen Beamten abhält, sind dem Universitäts­
prO'fessor auf die in Abs. 2 genannten Wochen'­
stundenzamlen zur Gänze anzur·echnen, f.alls er 
persönlich während der ganzen angekündigten 
Zeit tätig war und ,er selbst eine Gruppe im Sinne 
des Abs. 8 lit. e oder ,e angeleitet und betreut hat; 
trifft diese VO'raussetzung nicht zu, sO' sind solche 
LehrveranstaLtungen nur auf die in Ahs. 2 lit. a 
undd genannte Wochenstundenzahl mit einem 
Viertel der angekündigten Zeit der Lehrveranstal­
tung anzurechnen, für ·die~n Abs. 2 .lit. a ge­
nannte WO'chenstundenzahl Jedoch nur bis zum 
Höchstausmaß von zwei Stunden. 

(5) Lehrt ,der Universitätsprof,es,sor weniger 
als sechs Wochenstunden im Semester, so v,er­
mindert sich ,der Grundbetrag um je 25 v. H. für 
jede auf sechs fehlende Wochenstunde i~ Seme­
ster. Zuschläge nach Abs. 2 lit. b, e und d ge­
bühr.en in diesen Fällen nicht. 

(6) Obt ,der Universitätsprofessor seine Lehr­
tätigkeit nur während eines Teiles des Semesters 
aus, so vermindert sich die KollegiengelldaJbgel­
tung nachdem Verhältnis seiner tatsächlichen 
LehrtätigkJeit zu ,seiner ·aufdas ganze Semester 
bezogenen vollen Lehrverpflichtung. 

(7) Wenn nach den Studienvor:schl1if,tenLehr­
veranstaltungen eines Fachgebietes lauf zwei Se­
mestereines Studienjahres ungleich verteil,tsind, 
ist für die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung 
vom Durchschnitt der gemäß Abs. 1 bis 4 an~ 
remenbaren Wochenstundenzahl im Studienjahr 
auszugehen. 

(8) Einem Universitätsassistenten, der bei 
Pflichtlehrveranstaltungen ohne remunerierten 
Lehr,auftrag im Sinne ,des § 5 Abs. 2 des Hoch­
schulas!listentengesetzes verantwortlich . mitgear­
beitet hat, gebühr,t in den nachstehend ange~ 
führten Fällen eine Kollegi,engeldabge1tung in 
der Höhe eines Achtels des Grundbetr,ages gemäß 
Abs. 2 lit. a für jede Wochenstunde im Semester, 
höchstens jedoch in der Höhe des Grundbetrages. 

a) Die Ahgeltung gebührt nur für Lehrver­
amtaltungen, ,die von wenigstens 30 Hörern 
insh~biert wurden. 

b) Die AJbgettung gebührt für die einzige ab­
gehaltene, zur Erfüllung des StUidienplanes 
notwelJ.ditg,e 'Pflichtver.anstaltung ihrer Art. 

e) Ist eine dieser Pflichtveranstaltungen, soweit 
es sich um Proseminare,ühungen, Arbeits­
gemeinschaften oder Repetitorien handelt, 
in Gruppen für }e 30 Hörer ahgehalten 
worden, so ,gebührt die Ahgeltung jedem 
Assistenten, der.die Lehrveranstaltungen 
für ,eine GrUippe a.bgehalten hat. Einem 
Assistenten, der ein.e Lehrveranstaltung in 
mehreren ·solchen Gruppen zu verschie­
denen Zeiten ahg,ehalten hat, gebührt die 
A:bgdtung für jede Gruppe. 

d) Verlangt eine intensiv geführte übung aus 
pädagogischen. Grülliden nicht die Teilung 
der Lehrveranstaltung in mehrere Gruppen, 
wohl ,aber die Betr,euung einer großen Zahl 
von Studierenden .durch mehrere AS!llsten­
ten, so gebührt die Ahgeltung für eine sol­
che Lehrv-eranstaltung jedem Assistenten, 
der während der vO'llen angekündigten 
Zeit der Lehrveranstaltung wenigstens 
30 Hörer angeleitet und betreut hat. 

e) Die Ahgdtung gebührt für übungen ~n 
Laboratorien mit besonders gefährlichen 
Geräten bei .einer Betreuung von wenig­
stens 10 Hörern, fa:l1saus Gründen der 
UnfaHverhütung eine besonders genaue 
üherwachung notwendig ist. 

(9) Alle LehrveranstaItungen eines ordentlich.en 
oder -außerordentlichen Universitätsprofessors an 
der eigenen oder einer anderen Fakultät oder 
Universität oder Akademie der bildenden Künste 
oder Kunsthochschule sil1id bei der Berechnung 
der Kollegiengeldabgeltung zu berücksichti'gen. 
Remunerierte Lehraufträge nach § 43 des Uni­
versoitäts-Organisationsgesetzes dülifen nur für' 
eine zehn Wochenstunden im Semester überstei­
gende Lehrtätigkeit, an der eigenen Fakultät und 
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Universität überdies nur zur Vertretung emes 
vorüberg,ehend unbesetzten Dienstpostens emes 
ordentlichen Univer,sitätsprofessors erteilt wer­
den." 

15. § 51 'a Ahs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Bestimmungen des § 51 sind auf or~ 
dentliche und. außerordentliche Hochschulpro­
fessoren, die mit der Leitung einer Lehrkanzel 
an Kunsthochschulen oder mit der Leitung e,ines 
InSltft'U'teS an der Aka.demie der bi'1deooen Künste 
betraut ,sind, sowie auf Hochschulassistenten an 
den .genannten Studieneinrichtungen anzu­
wenden." 

16. Die Einleitung des § 51 a Abs. 2 erhält 
folgende Eassung: 

,,(2) Die Bestimmungen des § 51 sind auf or­
dentliche und ,außerordentliche Hochschulprofes­
soren, ,die mit der Leitung .einer Meisterklasse 
odere einer Klasse künstlerischer Ausbildung an 
Kunsthochschulen oder mi,t' der Leitungein.er 
Meisterschule an der Akademie der bildenden 
Künste hetr,aut sind, mit folgender Maß.gabe an­
zuwenden:" 

17. Im § 51 b Ahs. 1 wir,dder Ausdruck "wis­
senschafdichen Hochschulen" ,durch ,da·s Wort 
"Universitäten" .,ersetzt. 

18. § 51 bAbs. 2 erhält folg,ende Fassung: 

,,(2) Die Amtszulagengruppe richtet sich nach 
der Zahl der ordentlich.eninskribierten Hörer 
des vorangeg,angenen StUidienjahres 'auf Grund 
der österreichisch,en Homschullstatistik des 
östterreüchichen Statisti,schen Zentrahmtes." 

19. In oder 'tabeHe zum § 51 b Abs. 3 wird das 
Wort "Hochschulen" durch den Ausdruck "Uni­
v,ersitäten (l-I<!chsch:ulen)'~ ersetzt. 

.. 20. Im§ 5tb Abs. 5 wir,d das Wort ,;Hoch­
schule" durch den Ausdr'tick "Univ,ersität (Hoch­
schule )",ersetzt. 

21. § 52 ·erhält folgende Fassung: 

"B e s ö 1 cl u n g s r e c h t l.i c heB e g ü n s t i­
gun gen für or de n .t I ie heU n i ver s i­
t ä t s p r '0 fes s O'r e nun d für· 0 r den t­
l i ehe und au ß e r 0 r den tl i ehe Ho e h-

S'c h u I pro fes so ren 

§ 52. (1) Soweit es zur Gewinnung eines Wis­
senschaf,tlers oder Künstlers aus dem In- oder 
Ausland nOllwendig Dst, kann der Bundespräsident 
bei der Ernennung ~;um ordentlich,en Univ,ersitäts­
professor oder zum ordentlichen oder außeror­
dentfichenHochschulprofessor folgendehesol-
dun.gsrechdiche Begünstigungen gewähren: . 

"- . . 
1. einen höheren als .,den nach § 48 gebühren­

,den Gehalt; 

2. eine höhere als ,die nach den §§ 51 und 51 a 
gebührende KollegiengeldabgeItung; 

3. den ,Ersatz der Reise- . und Frachtkosten, 
. die durch ,dieWohnsitzverlegungaus Anlaß 

der Ernennung entstehen, und einen Haus­
haltszuschuß bis zur Höhe ·der Trennungs­
gebühr für die Zeit, in der der Universitäts­
(Hochschul)professor .gezwungen is,t; einen 
. doppelten Haushalt zu führen; . 

(2) Die Begünstigungen nach Abs. 1 Z. 1 und 
2 kann d,erBundespräsident auch gewähren, um 
die Berufung ,eines ordentlichen Univer~itätspro­
fessors oder eines ordentlichen oder außerordent­
lichen Hochschulprofessors in das Ausland oder 
die Annahme einer Stellung außerhalb ,des Hoch­
schulwesens im In- oder Auslarud abzuwehren. 

(3) Eine Begünstigung nach Abs. 1 darf nur 
gewährt werden, wenn· der Wissenschaf.tler oder 
Künstler sich vor seiner Ernennung zum Uni­
versitäts(Hochschul}professor sch~iftlich verpflich­
tet, innerhalb von drei Jahren' nach seinem 
Dienstantriu seinen Dienstposteh nicht auf,zu-
geben. . 

(4) Tr~ttein Universitäts(Hochschul)prof,essor, 
dem eine Begünstigung nach Ahs. 1 gewährt wor­
den ist, innerhalb der ,im Ahs. 3 genannten Frlst 
aus dem Bundesdienst aus, so sind die Leistungen 
aus einer nach Abs~ 1 Z. 3 gewährten Begüns,ti~ 
gung dem ,Bund zu ersetzen." 

22. Der § 53 wird samt überschrift .~ufge­
hoben. 

23. § 54 erhält folgende Fassung: 

"A b f e r t i g u ng 

§ 54. (1) Univers~täts(Hochschul)assistenten; 
deren Dienstv,erhältnis ,durch Ablauf der Be­
stellungsdauer ,endet, ,g.e.bührt eine AbfertJigung; 

(2) Die ,Abfertigung beträgt,~ soweitl1icht die 
Abs. 3 oder .4 anzuwenden sind, nach einer 
Verwendungsdauer ,als Univer~itäts(HochschiUl)­
assistent 

von mehr als 2 Jahren ; . . . .. 5 Monatshezüge, 
von 6 J,ahren ............. 8 MonatsbezÜge 
und von 10 Jahren ........ 10 Monatsbezüge. 

(3) Die Abferlli:gung .für Universitäts(Hoch­
schul)assistenten, die. nach § 6 Ahs. 6 des Hoch­
schuLass'istentengesetzes 1962, BGBL Nr .. · 216, 
weiter bestellt wurden. und die die Lehrbefugnis 
aI.s Universitätsdozent oder eine gleichzuhaltenlde 
künstlerische oder pr:aktische Eignung besitzen, 
beträgt, soweit nicht Abs. 4 anzuwenden i'st, 
nach einer Verwendungsdauer 

vo'ri 10 Jahren ............ 12 Monatsbez'ü,ge, 
von 12 Jahren ............ 14 Mönatshezüge, 
von 14 Jahren ............ 16 Monatsbezüge, 
von 16 Jahren ............ 18 Monatsbezüge, 
von 18 Jahren ............ 20 Monatsbezüge. 
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. (4) Die Ahfertigungeines Universitäts{Hoch­
schul)assistenten, ,dessen DienstverhäLtnlis durch 
AbLauf.der Bes;t~llungsdauer enaetund aer einen 
i'hmangetragenen Dienstposten im Bundesdienst, 
für den volle Hochschulbildung vorgeschrieben 
ist, nicht angenommen hat, ,dari jedoch im Falle 
des Abs. 2 fünf Monatsbezüge und im Falle des 
Abs .. 3, zwöLf Monatsbezüge nicht übersteigen." 

24.§ 57 Abs. 1 erhäLt fö.lgendeFassung: 

,,,(1) Den Leitern von Unterrichtsanstalten sOc 
wie den' zuDirektoren ,ernannten fachlichen Lei~ 
te~n . von Univer,sitätsinstituten .. gebührt eine 
Di'enstzulage, die durch die Verwendungsgruppe, 
die Dienstzulagengruppe und die Gehaltsstufe be~ 
stimmt wird. Die Dienstzulagengruppe richtet 
sich nach Bedeutung. und Umfang, der. Anstalt 
(des Universitätsinstitutes). Die, Einreihung der 
Anstalten (UriiverSliätSinstitute) in die Dienst­
zulagengruppen wird vom zuständigenBundes~ 
minister. ini ,Einvernehmen mit dem. Bundeskanz­
ler dur:ch Verordnung festgesetzt." 

25. Die Abs. 3 bis 6 ,des § 61 erhalten folgen,de 
Fassung: , ' 

,,(J) fBei Lehre~n, auf, die Abs.2 nicht aI?-zu­
wenden ist, sind für ,die~emessung der Vergü­
tung' Methrleistungswochenstunden nach dem. fü,r 
sie geltenden Höchstausmaßder LehrverpfI.ich­
tung mit den Wer,teinheiten zu berücksichtig(!n, 
die sich aus der Teilung der Zahl 21 durch die 
um 1 .erhöhte Wochenstundenanzahl des Höchst­
ausmaßes ,derbetreffenrden Lehrverpflichtung e~~ 
geben. 

(4) Die Vergütung -beträgt für Jede volLe Wert­
einheit im Monat 6,8 v. H. des Gelialtes des 
Lehrers;" für' ,die Berechnung dieser Vergütung 
sind Ergänzungszulagen, Teuerungszulagen; ,die 
Dienstalterszulage . und '. die Dienstzulagellriam 
§58 Abs. 2 bis 6, § 59 Ahs •. 3 bisS; 7 bis i2; 
§ 60' Und '§85 ob Ahs.,'l und 2 dem Geha:ltzu­
zurechnen. 

(5) Di.e Vergütun,g nach, ,Abs. 1 gebührt ,auch 
den Lehrern, die zur v,er.tretung eines vocüber­
gehend an ·der ,Er.fÜllungseiner lehramtIichen 
Pflich:te!1 gehinderotenLehrers herangezogen wer­
den, w,enn der Grund der Verhinderung läng,er 
als. drei aufeinanderfolgende Kaleooertage be­
steht; die Vergütung gebührt in diesem Fall ab 
dem ersten Tag der Vertretung und :beträgt für 
jede Unterrichtsstunde 25 v. H. der gemäß Abs. 1 
bisA fü:r ,den Monat.gebührenden Vergütung. 

(6) Die V,er,gütung fUr dauernde Meh.rdienst­

26. § 62 erhält folgende Fassung: 

,,0 be rs-~ e llu n g 

§ 62. W-irdein B.eamter des Schulaufsichts­
dienstes zum Lehrer ernannt, so ist er bei der 
OberstelluI:1g so zu behandeln, ,aks ober bei der 
Ernennung zum Beamiendes .. SchulauJsichts­
dienstes zum ,Lehrerder VerwendungsgruppeLi 
eroonnt wördenOider in dieser Verwendungs­
gruppe geblieben wäre. Wird ein Beamter des 
Schulaufsichtsdienstes in ·die Verwenoungsgruppe 
der Lehrer übers~ell-t,in der er 'sich vorseinet. 
Ernennung befunden hat, 50 gebührt ihm 'jeden~ 
falls die Gehaltsstufe und alHäl1ige Dienstalters­
zula.ge, ,die er errdcht .hätte, wenn ,er in seiner 
Verwendungsgruppe _als Lehrer geblieben wäre." 

27; Die§§63'und 64. werden aufgehoben. 

'. 28. Die ,Abs. 2 bis 4 des§ 68 erhalten folgende 
Fassung:' .' 

,,(2) Wird ein BeamterelnerianderenBesol~ 
dungs,gruppe zum Be;l-mnendes SchuLaufsichts­
dienstes ernannt, so gebührt ihm die besoldungs­
rechtlicheSteHurtg, die sich ergeben würde, wenn 
er die in ,der ,bisherigen' Beso1dungs" od.er Ver­
wendungs.gri,tppe- anrechenbare Gesamtdiemstzeit 
in dem Ausmaß'jn, derneuen. Verwendungs~ 
gruppe zurückgeLegt hätte, um das diese .Zeit die 
inder folgenden Ta.belleange.führten Zeiträume 
übersteigt: 

von der Be-
soldungs- . 

oder Ver- in die Ver­
wendung;- wendUllg$-

gruppe. gruppe 
gelDiiß§12a 
,Aj,s.2 Z. 

1 

2 
'. 3 

1 

2 

.3 

S 1 

'. Aq~bj\d~g im SlDneder gerne'in­
samen' AnstelhUlgserfordetnisse der 

Zeimum 

Anlagen zum GehaltsUberlei~angs- . ---,-
. .- gesetZ ' 

ttnit.abgeschlossenem 
HoChschulstudium 

:16 

14 

12" 

20 

18 

16 
--,.---'il-~- --"~-----.-,~~-'--I---' 

1 

2 

3 

S 1" inden übrigen Fällen' 

22 . 

20 

18 

leistung nach Abs. 1 i-st für 'die Zeit einer nach (3) Eu,eicht'bei . einer ÜbersteUung gemäß 
Abs.5 zu ver,gütenden Vertretung einzüstellen. Abi 2. die ~eit, 'Idiefürdie Vorrückung ,oder 
Dies. gilt nicht,. wenn -die Verhinderung in der ZeitvorrüCkung-notvteitdig i!>t, den ',iil:;der Tabelle 
Teiln,ahme an Schulveranstaltungen (§. 13 des .im ,Abs.. LJürden betreffenden überstellungs­
Schulmi..terrichtsgesetzes, BGBL Nr. 139/1974) fall. vorgesehenen Zeitraum ;nicht;so verlängert 
oder inder von der Dienstbehörde genehmigten sich der2eitraumfürdieVorrückung in die 
Teilnahme an Ford:iildungs- oder Schulungsver" . Gehaltsstufe 2um däs Ausmaß;des fehLen·den 
anst~ltungen hegrünldet ,i:st."·' -' Zeitraumes. 
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(4) Die ,Abs. 5 bis 9 ,d-es§ 12 a gelten sinn­
gemäß." 

29. Die §§ 69 und 70 wel'denaufgehoben. 

30. Die Abs. 3 und 4 des § 72 werden aufge­
hoben. 

31. An ,die Stelle der Abs. 3 bis 6 des § 75 
tritt folgende Bestimmun.g: 

·,,(3) Bei der Anwendung der überstellungshe­
stimmungen gilt die für Berufsoffiziere der Ver­
wendungsgruppe H 1 an Sllelle einer Hochschul­
biLdung vorgeschriebene besondere Ausbildung 
als ahgeschlossenes Hochschulstudium." 

Artikel II 

Art. III der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. 
Nr.396/1975, ist ab 1. September 1976 auch auf 
die Schulversuche gemäß Art; II und III 
der 5. S<:hulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI. 
Nr. 323/1975, anzuwenden. 

ArtikelIII 

(1) Für Beamte der Verwendungsgruppen A, 
B, L PA, L 1, L 2, W 1, H 1 und H 2 und der 
in den Abschnitten IV, V und VII des Gehalts­
gesetzes 1956 geregelten Besoldungsgruppen, die 
sich am 1. Juni 1977 im Dienststand hef,inden, 
ist der Vorrück.ungsstichtag mit Wirkung von 
diesem Tage gemäß § 12 des Gehaltsgesetzes 1956 
inder Fassung des Art. I und gemäß Art. II der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. Nr. 198/1969, 
in. der I,",a~sung des Art: X der 20. Gehaltsgesetz­
Novelle, BGB!. Nr. 245/1970, n,eu festzusetzen, 
wenn dieser Vorrück.ungsstichtag .infolge der 
Neuregelung ,durch Art. I günstiger .ist als der 
auf Grund der bisherigen Bestimmungen für die 
V,eJ'Wle11dung'sgruppe, in die der Beamte aufge­
nommen wurde, geltende Vorrück.ungsstichtag. 

(2) Bei der Ermittlung des Vorrück.ungsstich­
tages nach Abs. 1 ist Art. III Abs. 5 der 19. Ge­
halts.gesetz-Novelle sinngemäß anzuwenden. 
Art. II Abs. 1 Z. 1 der 19. Geha1tsgesetz-Novelle 
1st mit der Maß~abe ,anzuwenden, daß an die 
Stelle der Anwendung des § 12 Abs. 6 ,und 7 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
der 19. Gehaltsgesetz-Novelle die Anwendung 
des § 12 Aibs .. 6 und 7 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der FaSlSung ,des Art.I Z. 2 ,tritt. 

(3) W,jrd der Vorrück.ungsstichtag nach Abs. 1 
festgesetzt, so ist bei Beamten, die sich am 1. Juni 
1977 in einer der Dienstklassen IV bis IX befin­
den, zu prüfen, ob sich unter der Annahme, die 
günstigeren, für die Berechnung des Vor­
rücRungsstJichtages maßgebenden Bestimmungen 
hätten'· bereits zum Zeitpunkt des Eintrittes in 
das öffentLich-,rechdich,e Bundesdienstv,erhältnis 
gegolten, .eine Verbesserung ihrer hesoldungs­
rechtlichen Stellun.g ergeben hätte. Trifft dies zu, 
so ,ist ihre besoldungsrechtliche Stellung in der 

Dienstklasse mit 1. Juni 1977. dementsprechend 
neu festzusetzen. Eine solche' Maßnahme bedarf 
des Einvernehmens mit ,dem Bundeskanzler. Diese 
Bestimmungen gelten' sinngemäß für Richter und 
staatsanwaltscha,ftlicheBeamte in den Standes­
gruppen 2 bis 6 bhinsichtlich der Bemessung 
der Dienstzulage. 

(4) Die besoldungsrechtliche Stellun'g der üb­
rigen Beamten, der,en Vorrück.ungsstichtag nach 
Abs. 1 neu festgesetzt w,ird, ,ist mit 1. Juni 1977 
um den Zeitl'1aum zu verbessern, um' den der 
gemäß § 8 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956atif 
den nächstliegendenVorrück.ungstermin gerun­
dete verbesseI1te Vorrück.ungsstichtag vor dem 
gemäß § 8 Abs. 2 des Gehaltsgeseties 1956 auf 
den nächstliegenden Vorrück.ungstermin gerun­
deten bisherigen Vorrück.ungsstichtag liegt. Diese 
Bestimmung gilt sinngemäß. für die Richter in 
der Standesgruppe 1 hinsichtlich der Bemessung 
des Gehaltes' und der Dienstzulage und für. die 
Richter und staatsanwaltschaftlichen ' Beamten 
der Standesgruppe 2' bis 8 hinsichtlich der Be~ 
messung des GehaltJes. . . 

(5) Bei Beamten, die unmittelbar in eine 
höhere DienstklaSlSe oder Gehaltsstufe aufgenom­
men . wurden, kann irh Einvernehmen mit' dem 
Bundeskanzler die besoldungsrechtJ.iche Stellung 
v,erbessert w.el'1den, wenn der Fests,etzung ihrer 
besoldungsred.tlichen Stellung bei der Aufnahme 
und auf Grund ,einer allfälligen. Maßnahme n,ach 
Art. X Abs. 3 ,der 20. Gehaltsgesetz-Novelleein 
geringeres Ausmaß an Dienstzeit zugrunde ge­
legt wurde, ,als ,sich ,aus der ,Festsetzung eines 
Vorrück.ungsstichtages gemäß § 12 des Gehalts­
gesetzes in der Fassung des Art. I und gemäß 
Art. II der 19. Gehaltsgesetz-NoveHe in der 
Fassung des Art. X der 20. Gehaltsgesetz-Novelle 
ergeben würde. Die derseinerzeitigen besoldungs­
rechtlichen Stellung zugrunde gelegte Dienstzeit 
ist aus dieser unter Berücksichtigung einer Nor­
mallaufbahn eines Bundesbeamten zu erm~tteln. 

Artikel IV 

(1). Dieser Art. ist auf Beamte anzuwenden, 
die sich am 1. Juni 1977 im Dienststand befinden 
und die ,im aufrechten öffentlich-rechtlichen 
Dienstv~rhaltnis vor diesem 'Eag aus einer ,de.r 
Verwendungsgruppen C, D, E, P 1 bis P 6, L 3, 
W 2, W 3, H 3 und H 4 in eine d,er Verwen­
dungsgruppen A, 'B, L PA, LI, L 2, W 1, H 1 
und H 2 OIder in eine der Besoldungsgruppen 
der Abschnitte IV, V und VII des GehaLtsge­
setzes 1956 überstellt wurden. 

(2) Bei :den im Abs. 1 angeführten' Beamten 
ist zu prüfen, ob sich unter ,der Annahme, die 
günstigeren überstellungbestimmungen in ,der 
Fassung des Art. I Hätten bereits zum Zeitpunikt 
der betreffenden Oberstellung gegolten, eine Ver­
besserung ,der besoldungsrechtlichen SteHung er­
geben würde. Trifft dies zu, so ast ihre besol-
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dungsrechtliche Stellung in der Dienstklasse roit 
Wirkung vom 1. Juni 1977 dementspl"echend neu 
festzusetzen. Eine solche Maßnahme bedarf bei 
Richtern und staatsa~waltschaftliche~ Beamten 
in den Standesgruppen 2 his 6 b hinsichdich der 
Bemessung der Diemtzulageund bei "Beamten 
der Dienstklasse IV bis IX des Einvernehmens 
mit dem Bundeskanzler. 

Artikel V 

(1) Bei Beamten, auf die Art. III oder IV an­
.gewendet . wur,de und Idie innerhalb von drei 
J,ahren ab .dem Wirksamwerden dieser Maß­
nahme befördert werden, kann aus Anlaß dieser 
Beförderung und mit deren Wir.ksamkeit im Ein­
vernehrpen mit dem Buooeskanz1er die besol­
dungsrechtliche Stellung unter Bedachtnahme auf 
Att. III Abs. 3 bzw. Art. IV Abs. 2 günstiger 
festgesetzt werden, als sie sich aus § 33 des Ge-
halvsgesetzes 1956 erg1bt. . 

(2) Eine Anrechnung gemäß § 86 Abs. 1 des 
Gehaltsgesetzes 1956 wird durch Maßnahmen 

nach .Art: HI Abs. 3 und 4 und. nach Abs. 1 nicht 
berührt. 

(3) Bei den unter Abs. 1 fallenden Beamten 
kann aus Anlaß ,einer Befö.rderung,die zum 
1. JuLi 1977 möglich gewesen wäre, bestimmt 
werden, daß !ihnen für die Zeit vom 1. Juli"1977 
bis zum Wirksamwerden der Beförderung an 
Stelle ihrer Bezüge ~ie Bezüge gebühren, die 
diesen" Beamten gebührt hätten, wenn sie am 
1. Juli 1977 befördert worden wären. 

Artikel VI 

(1) Es treten in Kraft: 
1. Art. II mit 1. Septemher 1976; 
2. Art. I Z: 5 mit 1. Jänner 1977; 
3. Ar,t. I Z. 1 bis 4, 7 Ibis 11, 22 und 26 bis 31 

sowie Idie Art. III his V mit 1. Juni 1977. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nichts ,anderes bestimmt ist, der 
Bundeskanzler und jeder Bundesminister insoweit 
betraut, als er ohersve Dienstbehörde .ist. 

,~rläuterungen 

D.ie Gewerkscl"aften verlangen schon seit lan- agogische AkJademie) oder z. B. fiirdas Geha1ts­
gern den Wegfall des übersteIlungsabzuges bei schema der Schulauhichtsbeamten, das davon aus­
überstellungen in Verwendungsgruppen, bei geht, daß ,der Beamte vorher 14 bzw: 16 Jahre 
denen ein Eintritt mit dem 18. Lebensjahr vom· in der entspr,echenden Gehaltsstufe ·der Lehrer 
System des Gehal,tsschemas :in. Betracht kommt. verhracht hat. 
Derzeit wird einem Beamten, der in eine nied- Im übrigen .beschränkt sich der '. vorliegende 
rigere Verwendungsgruppe als die Verwendungs- EntwurfaUifdie Änderungen, d~e zufolge 
gruppeB· eintritt und später in die Verwen~ des Universitäts-Organisationsgesetzes, BGBl. 
dungsgruppe B oder eine gleichwertige Verwen- Nr. 258/1975, notwendig .geworden sind. 
dungsgruppe überstlellt wird, für diese neue Ver-
wendungsgruppedie vor der ü,berstellung für 
die Vorrückung maßgebende ~ Zeit (Dienstalter) Zu den ein,zelnen Bestimmungen wird be-
nur nach.einem Abzug angerel)hnet. Der Ahzug· merkt: 
beträgt 2 Jahre, wenn der Bea.mte die Reife­
prüfung einer höheren Schule aufweist und in 
den" übrigen Fällen 4 Jahre. 

. "Dieser überstellungsahzug soll durch ,die vor­
liegende Novelle mit Wi.rkung vom 1. Juni 1977 
beseitigt werden. 

Nicht betroffen von dieser "Abschaffung des 
überstellungsahzuges" sind Gehaltsschemata, die 
davon aus.gehen,daß für .den Eintritt eine nach 
dem 18. Lebensjahr liegende Ausbildungszeit er­
forderlich ist. So geht das Gehaltsschemader Ver­
wendungsgruppe A davon aus, .daß der Beamte 
vor dem Eintritt ein mindestens 4jähriges Hoch­
schulstudium • absolviert hat. Khnliches gilt für 
die Verwendungsgruppen L 2 a (2 Jahre Päd-

Zu Art. I Z. 1 bis 4: 

Wie bereits einleitend ausgeführt wurde, er­
fahren die übersteIlungsbestimmungen eine in­
haltliche Änderung. Aus diesem Anlaß wurden 
die umfangreichen Bes~immungen auCh formell 
stark gestrafft und, soweit &ie für alle 9der: die 
meisten Beamten anzuwenden sind, in Form des 
§ 12 a in den Allgemeinen Teil des Gehaltsge­
setzes aufgenommen. Im Besonderen Teil sind 
bei den einzelnen BesoI.dungsgruppen nur mehr 
jene wenigen übersteIlungsregelungen enthalten. 
die ,s.peziell für diese Besoldungsgruppe gelten 
und von der allgemeinen Regelung abweichen. 

Diese Neuregelung macht auch eine Änderung 
der Bestimmungen über den Vorrückungsstichtag 
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erfoI1derlich, da auch hier der Wegfall des über~ Zu Art. I Z. 7: 
stellungsabzuges in die Verw,endungsgruppeB ' Dieuriter Z. 1 bis 4 ,erläuterten überstellungs­
wir:ksam wirld., ' bestimmUngen machen eine An,passung der' Zitie" 

Im §12 Ahs; 22.6; Albs" 6 und 7 'Yer~en die rungen im J,§ 31 ,erforlderlidi. 
Texte lediglich an dieN',eufassung urid Zusam~ 
merihss:ung der Ü.berstellung~bestimn1\ingen im zti Art. I Z. 8 und 9: 
§12aangepaßt; eine iruhalrLicheAnderungtritt, Auf die Erläuterungen zu Art. I Z; 1 bis: 4 
soweit nicht .der übersteUungsabzug hetroff~m wir,d verwiesen. 
wird,' nicht ein., ' 

Zu Art. I Z. 10: 

Diese Bestimmung wird nur hinsichtlich d,er 
Zitierungen an: ,die' übrigen Änderun~en des Ge­
haltsgesetzes ,angepaßt. 

Zu Art; I Z; 1.1: 
Auf die Erläu.terungen zu Art. I Z. 'I his 4 

wird verwiesen. 

Der dem § 12 angefüg,te Abs. 10 ist darin be­
gründet, daß die Anrechnung n 0 ,t wen cl i ger 
Studienzeiten nach Abs. 2 Z. 6 his 8an die Vor­
aussetzung ,der 'Aufnahme, in eine der' ,dort an­
geführten Verwendungsgruppen gebunden sein 
muß. W,ird daher ein Beamter, der ein Hochschul­
studium volLe~d.et 'hat" OIder der die Reifeprüfung 
abgelegt' hat; in eine niedrigere als die e'nt­
spr,echenMiinAbs. 2 Z. 6 angeführte Verwen­
dungsgruppeauifg~nOInmen,und später ,1.n 'die Zu Art. I Z.12bis 21, 23 un~ 24:, 
entspr,echende ,Verwendungsg,ru.ppe überstellt, so 
solter a h de rÜ.b e r steJ lu p. g S9 behandelt Dies,eB,estimmungen ,enthalten keine inhalt­
Wlerden, wie wenn oerind.iesem Zeitpunkt in der, lichen Änderungen, sondern lediglich eine Anpas­
höheren V:erwendungsgruppe ,angestellt worden' sung an die neuen Bezeichnungen des UÖG. 
wäre. 

Im § 12 a werden die für die Beamten aller Be­
soldungs- und Verwendungsgruppen geltenden 
überstellungsregelungen einheitlich zusammeIlge­
faßt. Sonderreg.elungen .enthalten dazu'noch die 
§§ 34 (Art. I Z. 8), 40 (Art. I Z. 10), 46 (Art. I 
Z. 11), 48 (Art. I Z. 13), 62 (Art. I Z. 27), 
69JArt: I:z, 29), 72 und 75 (Mt.I Z. 32). 

Zu Art. I Z. 22: 

Auf ,die Erläu.terungen zu Art. 1 Z. 1 bis 4 
wird verwiesen. 

Zu Att~ I Z. 25: 

In den Albs. 3 und 4 des § 61 des Gehaltsge­
setzes, wird der Text von der nur bis l.Septem­
ber 1976 gekeruden Regelurig .entlastet und i.n der 

Zu<§ ;12a.Ahs~3:(A~t.I Z. '4)u.nd§34 Zitierung an die übrigen Anderungen angepaßt. 

l\bs .. 1 (ArC~Z., 8) ist ,hrau~. hinzuweisen, daß In den Abs,,5 und 6 ,des § 61 des Gehaltsge­
dl~ 'in ,den J'ew,e~ls letzte~ Satten yo~gese~;~e. setzes wird der Anfall der Vergütung für die y,er­
~mzu.rechnungeUles "Bef~rde=ungsg~wmnes ,m tretungeines vorüherge\:lendan der Ellfüllung der 
dIe DIenstklasse . III nur hlr ,dre ~rmlttlung der, lehramtlichen Pflichten verhinderten Lehrers im 
besold~ngsr.echtI.l~enStenu~g bel der überstel- Sinne, der bisherigen Regelung kla~gestelltund 
lung ::g11t u~d.nK:ht dazufuhrenda[lf;}d~ß der die d;lZU korrespondierende Einstellun.geiner 
Vorruckungsstlchtag.y()rv~rIe~~, 'o~.er ,die ~.n- dau.erndenM,ehrIei,stungsvergütung angepaßi. ' 
rechenbare Gesamtdienstzeit fur spatere Sefor-,' , , , " 
derungen v~r1ängert wird. Zu Art. I Z. 26 bis 31: 

, . 
Die Art. UI bis V ,enthalten die in diesem Auf die Erläuterungen zu Art. ,I Z. 1 bis 4 

Zusammenhang erforderlichen, ül>ergangsbe-:-: wil1d ,verwiesen. 

Zu Art. 11: 

Zu Art~ I Z;5: Durch die 5. Schulor~anisationsgesetz~N()vel1e 

, D, 

'l'e ,N·eur"e, ,g",elu.ng .de,s' U,' r, ,laub, rech' ,t'es'" im En,t,-' wur,deri Schulversuche .an Sonderschulen, Berufs-
schulen und berufsbilderiden'Schulen' vorgesehe~. 

wurf eines Beamten-Die!lstrechtsgesetzes ,machen Für ,die den Lehrern, die an sölchen Scb.ulver-
die Gew~hiungeiries KarenzurIa'ubes inder vom suchen mitwil'k!!n, rzu gewährenden VergütulJcg,en 
J3eamten.b~ailtl'a~ten.Dauer ....,.' also' ,auch vo-?-' sollenclie Bestimmungen; die hereits für die Schul~ 
kürzer.alseilJcmonatiger Dauer - mögl.ich. Der versuche' nach ,der '4. Schulor,ganisatlonsgesetz~ 
im§ 13 Abs. 3 und 4 ,g.eregelte ElltfaIlder Be- Novelkhestehen,angew~ndet werden. ' ' 
züge muß ,dieier Änderung ingepaßt, wer4en." ' 
... '. "':.' .' :,.': . '. ,- . . . . ~ " 

Zu den Art~ 111 bis V: Zu Art. I Z. '6:" 
,Auf die Erläuterul),gen zu, Art.' I Z. 1 Ibis 4 

~pie ~ezeichnungsänderung folgt dem. 'Univel'si- wird verwiesen. Art, IIIelJ.thält die übergang~c 
';Fä,ts-Org~nisa~ionsgesetz(lJOG},o, be~timIrli.lngen für die Neufestsetzungdes. Vor:: 
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rückungsstichtages und der damit verbundenen 
besoldungsrechtlichen Stellung, Art. IV regelt die 
Neufestsetzung der besoldungsrechtlichen Stel­
lung für bereits überstellte. Art. V Abs. 1 be­
stimmt für beide Fälle der Neufestsetzung der 
besoldungsrechtlichen Stellung, daß eingetretene 
"überhänge" an Dienstzeit anläßlich der nächsten 
Beförderung durch günstigere Festsetzung der 
besoldungsrechtlichen Stellung berücksichtigt 
werden können (ähnlich etwa dem Art. m 
Abs. 10 der 19. Gehaltsgesetz-Novelle aus An~ 
laß des Stichtagsvergleiches). 

Die Bes,timmun~en ,dieser Artikel hetreffen 
Prohierne, die hereits in mehreren Gehaltsges,etz­
Novellen zu regeln waren. Aus praktischen Erwä­
gungen wel'dendaher diese Bestimmungen für die 
Verbesserung der hesoldungsrechtlichen Stellung 
herangezogen. Wie in diesen früheren Regelun­
gen sollen die üherstellten Beamten S'O beharJldelt 
werden, als üb im Zeitpunkt ihrer seinerzeitig.en 
übersteIlung ,ein üherstellungsabzug nicht einge­
treten wär,e. 

Es sind daher Maßnahmen, die in der bis­
herigen Laufbahn gesetzt wurden, unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aller Bun­
desbediensteten daraufhin zu prüfen, ob sie bei 
einer formell längeren anrechenbaren Gesamt­
dienstzeit zu einem früheren Zeitpunkt gesetzt 
worden wären. Hiebei ist insbesonders auf die 
zum früheren Zeitpunkt geltende Dienstbeurtei­
lung Bedacht zu nehmen. Eine Verbesserung kann 
insoweit nicht erfolgen, als auch bei längerer, an­
rechenbarer Dienstzeit die Beförderung nicht 
früher erfolgt wäre. 

Zu Art. VI: 

Die Bestimrimngen über die Vergütungen für 
die Mitwirkung an Schulversuchen nach der 
5. Schulorganisationsgesetz-Novelle. sollen mit 
1. September 1976 (Beginn der Schulversuche) 
in Kraft treten. 

Die Bestimmungen, die mit der Neuregelung 
des Urlaubsrechtes zusammenhängen, müssen 
gleichzeitig mit dieser Regelung (1. Jänner 1977) 
in Kraft gesetzt werden. 

Die Neuregelung der übersteIlung tritt mit 
1. Juni 1977 in Kraft. 

Hinsichtlich der Anpassung der Bezeichnungen 
an das Universitäts-Organisationsgesetz ist ein 
bestimmter Termin nicht erforderlich. Diese Be­
stimmungen treten daher mit dem auf die Kund-
machung folgenden Tag in Kraft. . 

Abs. 2 enthält die Vollziehungsklausel. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Mehrkosten aus der Beseitigung des 
überstellungsabzugeswerden einschließlich der 
Kosten, die bei den Vertragsbediensteten zufolge 
der 24. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle ent­
stehen, für das Jahr 1977 115 Millionen Schilling 
betragen. 

Dieser finanzielle Aufwand verteilt sich auf 
sämtliche Ansätze des Personalaufwandes. Die 
Bedeckung wird in den vorhandenen Ansätzen 
gefunden werden müssen. 
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